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Zertifikatskurs für Klinische Ernährung 
 
Zertifikatskurs - Zulassungsbedingungen 
 
Bedingungen für die ZKE-Zulassung 
 

Für die Zulassung zum Zertifikatskurs müssen kumulativ erfüllt sein: 
a Abschluss einer Fachhochschule, Universität oder ein Äquivalent. 
b Arbeitsplatz mit Praxis in der Klinischen Ernährung. 
c Mitgliedschaft GESKES/SSNC 
Ausnahmen bezüglich Vorbildung (z.B. AnwärterInnen mit einem Abschluss einer 
höheren Fachschule) oder Arbeitsplatz können von der Studienleitung „sur Dossier“ 
genehmigt werden. Die Programmleitung erlässt die Kriterien. 
 
Kriterien 
 

Für AnwärterInnen mit einem Abschluss einer höheren Fachschule oder Ähnlichem 
müssen folgende Kriterien erfüllt sein, damit diese Personen im 
Zertifikatskursprogramm Klinische Ernährung aufgenommen werden können: 
 

• Diplom einer höheren Fachschule oder Ähnlichem (für Pflegefachpersonal ist 

einen Abschluss HöFa 1 Bedingung) 

• Berufserfahrung: 
o 2 Jahre seit Abschluss/Diplom (bei einer Berufstätigkeit ≥ 90%) 
o 3 Jahre seit Abschluss/Diplom (bei einer Berufstätigkeit ≥ 70%) 
o 4 Jahre seit Abschluss/Diplom (bei einer Berufstätigkeit ≥ 50%) 
o Bei einer Berufstätigkeit < 50%: zu diskutieren 

• Regelmässige Weiterbildungen im Fach Klinische Ernährung (inkl. Adipositas) 
 

ErnährungsberaterInnen 
 

2 Tage/J 
 

tot. 6 Tage Weiterbildung 
 

Pflegefachpersonal 
 

1 Tag/J 
 

tot. 3 Tage Weiterbildung 
 

ErnährungswissenschaftlerInnen 
 

2 Tage/J 
 

tot. 6 Tage Weiterbildung 
 

Andere 
 

2 Tage/J 
 

tot. 6 Tage Weiterbildung 
 

Als Weiterbildung gelten: Kongresstage, Fachtagungen, Kurse in Klinischer 
Ernährung 
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